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Satzung von BU ̈NDNIS 90/DIE GRU ̈NENOrtsverband Ladenburg
Pra ̈ambel
Der Ortsverband Ladenburg der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekennt sichzum Grundsatzprogramm der Bundespartei.
Seine wichtigste Aufgabe ist es, die Inhalte gru ̈ner Politik in Ladenburg umzusetzenund in die Bevo ̈lkerung zu tragen.
Er strebt dabei die Zusammenarbeit mit allen Gruppen und Einzelpersonen an, diesich auf der Basis der Freiheit und Würde des Menschen fu ̈r ökologische und sozialeZiele sowie mehr Mitwirkung der Menschen an politischen Entscheidungeneinsetzen.
Allgemeines
§ 1 Name und Sitz
(1) Name des Ortsverbands ist „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, OrtsverbandLadenburg“, Kurzname „B90/GRÜNE (OV) Ladenburg“.
(2) Der Ortsverband ist eine Untergliederung des Kreisverbands (KV) Neckar-Bergstraße und damit Teil des Landesverbands (LV) Baden-Wu ̈rttemberg sowie desBundesverbands (der Bundespartei) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
(3) Der Ortsverband regelt seine Angelegenheiten im Rahmen dieser Satzung. Wodiese keine Regelung trifft, gilt die Satzung des Kreisverbands, ersatzweise die desLandes- oder Bundesverbands.
(4) Der Sitz des Ortsverbands ist Ladenburg.
§ 2 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Ortsverbands kann jede*r werden, der*die die politischenGrundsa ̈tze (Grundsatzprogramm und Satzung) von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENanerkennt und keiner anderen Partei angeho ̈rt.
(2) Ü ̈ber die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand des Ortsverbands.
(3) Gegen die Zuru ̈ckweisung eines Aufnahmeantrags können Bewerber*innen beider Mitgliederversammlung des Ortsverbands Einspruch einlegen. DieMitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit.
(4) Eine Zuru ̈ckweisung durch den Vorstand und/oder durch dieMitgliederversammlung ist den Bewerber*innen schriftlich zu begru ̈nden.
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§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt ist gegenu ̈ber mindestens einem Vorstandsmitglied desOrtsverbands schriftlich zu erkla ̈ren.
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat die folgenden Rechte:
1. Mitwirkung an der Willensbildung im Ortsverband und auf allen weiterenParteiebenen im Rahmen der Gesetze und Satzungen in der ü ̈blichen Weise,zum Beispiel durch Aussprachen, Antra ̈ge, Abstimmungen und Wahlen,2. aktives und passives Wahlrecht fu ̈r Aufgaben und Ämter innerhalb der Partei,das heißt im Rahmen der Gesetze und Satzungen Mitwirkung an derAufstellung von Kandidat*innen und das Recht, selbst im Ortsverband und aufallen weiteren Parteiebenen zu kandidieren,3. das Recht, sich mit anderen Mitgliedern in Arbeitskreisen eigensta ̈ndig zuorganisieren.

(2) Jedes Mitglied hat die folgenden Pflichten:
1. Anerkennung der Grundsa ̈tze und Ziele von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN undderen Vertretung nach außen,2. Anerkennung satzungsgema ̈ß gefasster Beschlu ̈sse der Parteiorgane,3. Vertretung der Belange des Ortsverbands,4. pu ̈nktliche Entrichtung des Mitgliedsbeitrags, dessen Ho ̈he sich aus derjeweils gu ̈ltigen Beitragsordnung des Kreisverbands Neckar-Bergstraße ergibt.

§ 5 Aktive Nichtmitglieder
(1) Der Ortsverband ermo ̈glicht und begru ̈ßt Engagement in Form einer „freienMitarbeit“. Diese steht jeder Person offen, die den Grundsa ̈tzen und Kernzielensowohl der Bundespartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als auch des OV Ladenburgzustimmt.
(2) Die Rechte der aktiven Nichtmitglieder in der Mitgliederversammlung werden in§7 (5) festgelegt.
(3) Aktive Nichtmitglieder ko ̈nnen nicht in den Ortsvorstand gewa ̈hlt werden oderstimmberechtigt in Gremien von Kreis-, Landes- oder Bundesverband delegiertwerden. Sie ko ̈nnen jedoch vom Ortsverband fu ̈r die Liste zur Wahl desGemeinderates und des Kreistags aufgestellt werden und nach ihrer Wahl dort dergru ̈nen Fraktion angeho ̈ren.
(4) Alles Weitere entscheidet die Mitgliederversammlung.
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Gliederung und Organe
§ 6 Organe
(1) Die Organe des Ortsverbands Ladenburg sind
1. die Mitgliederversammlung,2. der Vorstand (Ortsvorstand),3. Arbeitskreise.
§ 7 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das ho ̈chste Organ des Ortsverbands.
(2) Sie tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand, auf Beschluss einer ordentlichenMitgliederversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Fu ̈nftelaller Mitglieder des Ortsverbands einberufen. Die Ladungsfrist betra ̈gt mindestens 7Tage. Die Einladung hat unter Angabe der vorla ̈ufigen Tagesordnung schriftlich zuerfolgen. Die Einladung zur Mitgliederversammlung kann auch elektronisch (perEmail) erfolgen, wenn ein Mitglied seine Email-Adresse bekannt gibt und einerEinladung per Email nicht widerspricht.
(4) Die Zusta ̈ndigkeiten und Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
a. Beschlussfassung u ̈ber den Rechenschaftsbericht des Vorstands und dieEntlastung des Vorstands (Jahreshauptversammlung),b. Wahl des Vorstands (Jahreshauptversammlung),c. Beschlussfassung u ̈ber die Auflo ̈sung des Ortsverbands, die Fusion mitanderen Ortsverba ̈nden oder die Aufteilung in mehrere Ortsverba ̈nde (§13),d. Beschlussfassung u ̈ber die Satzung und alle der Mitgliederversammlung inderen Rahmen zugewiesenen Zusta ̈ndigkeiten,e. Beschlussfassung u ̈ber Antra ̈ge und sonstige Anliegen, die an den OVherangetragen werden, insbesondere finanzielle Ausgaben.

(5) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Ortsverbands Ladenburg. Anwesendeaktive Nichtmitglieder haben Rede- und Antragsrecht. Um sie an denEntscheidungen der Mitgliederversammlung zu beteiligen, wird ein Meinungsbild vorAbstimmungen eingeholt.
(6) Die Mitgliederversammlung findet in der Regel o ̈ffentlich statt. Sie wird von einemVorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn der Mitgliederversammlung wird ein/eProtokollführer*in bestimmt.
(7) Über Beschlu ̈sse einer Jahreshauptversammlung, satzungsa ̈ndernderMitgliederversammlungen und solcher, auf denen Vorstandsmitglieder (ab-)gewa ̈hltwerden oder vom Ortsverband zu bestimmende Kandidat*innen fu ̈r o ̈ffentliche A ̈mtergewa ̈hlt werden, wird ein Protokoll angefertigt, das von dem/der Protokollfu ̈hrer*insowie mindestens einem Vorstandsmitglied unterzeichnet werden.
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§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand des Ortsverbands besteht aus mindestens zwei Personen undsollte geschlechtergerecht besetzt sein. Er wird von der Mitgliederversammlungfür zwei Jahre gewählt.(2) Es ist erwünscht, dass die im Gemeinderat der Stadt Ladenburg vertreteneFraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein Fraktionsmitglied, dasParteimitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist, als Vorstandsmitglied zurWahl vorschlägt.(3) Alle Mitglieder des Vorstands sind gleichberechtigt und können in jeweiligergegenseitiger Vertretung den Ortsverband in allen Angelegenheiten nach innenund außen vertreten.(4) Zu den Aufgaben des Vorstands gehören:a. Vertretung des Ortsverbands nach außen,b. Führung der laufenden Geschäfte, Planung der politischen Arbeitc. Planung und verantwortungsvoller Umgang mit den finanziellen Mitteln desOrtsverbands und Rechenschaft darüber gegenüber derMitgliederversammlung.Die Kassenführung selbst obliegt dem Kreisverband.(5) Der Vorstand ist an Beschlu ̈sse der Mitgliederversammlung gebunden.(6) Der Vorstand kann im Rahmen seiner satzungsgema ̈ßen Arbeit u ̈ber Geld-betra ̈ge bis 300 € pro Quartal auch ohne Beschluss der Mitgliederversammlungverfu ̈gen.(7) Die Mitgliederversammlung kann Vorstandsmitglieder wa ̈hrend ihrer Amtszeiteinzeln oder in ihrer Gesamtheit abwa ̈hlen oder neue Mitglieder in den Vorstandwa ̈hlen. Wenn nach einer Abwahl weniger als zwei Vorstandsmitglieder im Amtverbleiben, muss die Mitgliederversammlung sicherstellen, dass die Gescha ̈ftedes Ortsverbands bis zur Neuwahl kommissarisch gefu ̈hrt werden und dassspa ̈testens nach zwei Monaten eine Neuwahl stattfindet.
§ 9 Arbeitskreise
Mitglieder und aktive Nichtmitglieder ko ̈nnen zu allen Sachthemen Arbeitskreise bil-den. Deren Arbeit darf den Grundsa ̈tzen und Zielen des Ortsverbands nicht zuwider-laufen. Arbeitskreise vertreten den OV nach außen nur über den OV-Vorstand.
Verfahrensvorschriften
§ 10 Ordnungsmaßnahmen und Schiedsgericht
Fu ̈r Ordnungsmaßnahmen finden die entsprechenden Regeln der jeweils gu ̈ltigenSatzung des Kreisverbands Anwendung. Zusta ̈ndig fu ̈r Ordnungsmaßnahmen ist dasSchiedsgericht des Kreisverbands.
§ 11 Wahlverfahren, Beschlussfassung und -fa ̈higkeit
(1) Wahlen sind grundsa ̈tzlich geheim, bei einstimmiger Annahme einesentsprechenden Antrags auch offen.
(2) Bei Abstimmungen wird offen abgestimmt, es sei denn, dass geheimeAbstimmung beantragt wird.



Satzung OV Ladenburg Bündnis 90 / Die Grünen – 05 03 2020 Seite 5Satzung OV Ladenburg Bündnis 90 / Die Grünen – 05 03 2020 Seite 5

(3) Bei Wahlen und Abstimmungen erfolgt die Beschlussfassung mit einfacherMehrheit, sofern Gesetz oder Satzung keine andere Regelung vorsehen. BeiStimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt, bei Wahlen findet in diesem Falleine Stichwahl zwischen den Kandidat*innen mit gleicher Stimmenzahl statt. Beierneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei Wahlen von Kandidat*innen fu ̈ro ̈ffentliche A ̈mter, die vom Ortsverband zu bestimmen sind, wird im ersten Wahlgangmit absoluter, in einem mo ̈glichen zweiten Wahlgang mit einfacher Mehrheitentschieden.
(4) Satzungsa ̈nderungen können nur von mindestens 2/3 der anwesendenMitglieder des Ortsverbands beschlossen werden.
(5) Die Jahreshauptversammlung, satzungsa ̈ndernde Mitgliederversammlungen undsolche, auf denen Vorstandsmitglieder (ab-)gewa ̈hlt werden oder vom Ortsverbandzu bestimmende Kandidat*innen fu ̈r o ̈ffentliche A ̈mter gewa ̈hlt werden, sindbeschlussfa ̈hig, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder des Ortsverbandsanwesend ist. Mitgliederversammlungen, die u ̈ber Auflo ̈sung, Fusion oder Aufteilungdes Ortsverbandes zu entscheiden haben, sind beschlussfa ̈hig, wenn mindestens dieHa ̈lfte der Mitglieder anwesend ist.
(6) Andere Mitgliederversammlungen sind beschlussfa ̈hig, wenn mindestens dreiMitglieder anwesend sind.
(7) Der Vorstand ist beschlussfa ̈hig, wenn mindestens zwei seiner Mitgliederanwesend sind. Die Mitglieder fällen Entscheidungen mehrheitlich.
(8) Bei rein redaktionellen Satzungsa ̈nderungen werden die Mitglieder umgehendinformiert und erhalten die aktuelle Version der Satzung. Die Absa ̈tze (4) und (5)finden keine Anwendung.
(9) Ist bei einer Mitgliederversammlung nach Absatz (5) weniger als dievorgeschriebene Anzahl von Mitgliedern anwesend, so wird eine weitereMitgliederversammlung mit unvera ̈nderter Tagesordnung einberufen. DieseMitgliederversammlung ist beschlussfa ̈hig, wenn mindestens drei Mitgliederanwesend sind. Hat der Ortsverband weniger als drei Mitglieder, so mu ̈ssen dieverbleibenden Mitglieder anwesend sein.
§ 12 Auflo ̈sung
U ̈ber die Auflo ̈sung oder Aufteilung des Ortsverbands oder die Verschmelzung miteinem anderen entscheidet eine Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit der anwe-senden Mitglieder. Die Beschlussfa ̈higkeit dieser Versammlung wird in §11 (5)geregelt. Ein derartiger Beschluss muss durch eine Urabstimmung der Mitglieder desOrtsverbands besta ̈tigt werden. Hierfu ̈r und fu ̈r weitere eventuell no ̈tigeVerfahrensschritte finden die jeweils gu ̈ltigen, entsprechenden Regelungen desKreisverbands Anwendung.
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§ 13 Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Beschlussfassung in Kraft (05.03.2020). Sie lo ̈sta ̈ltere Satzungen des Ortsverbands ab.


